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1. Qualifikations- und Entsendungsbewerbe 
 

1.1. Entsendungsbewerbe International 
 
UCI WM   Derby GB 
UEC EM   Amorbach GER 
 

 

UCI World Cup 1.World Cup:  Komarno SVK 
2.World Cup:  Vac HUN 
3.World Cup: Rangendingen GER 
4.World Cup: Dorlisheim FRA 

 

UEC Junioren EM  Höchst AUT 
 

1.2. Bewerbe National 
 
ÖM    noch offen 
LM Vorarlberg              Höchst 
 

 

2. Qualifikationen 
 

2.1. WM-Elite vom 16. – 18. Oktober in Derby GB 
 

Qualifikationen: 1. Int. EMS-CUP  15. August  Hohenems 

2. 1. SwissAustria Masters 29.August  SUI 

3. 2. SwissAustria Masters 12. September Gisingen 

4. 4. ASVÖ Kunstrad Cup 19. September Sulz 

5.3. SwissAustria Masters 26. September Dürnten SUI 

6. Österr. Meisterschaft 03. Oktober  noch offen 
WM Elite Meldeschluss an die UCI  05. Oktober 

     

Anmeldungen zur Teilnahme an der Ausscheidung schriftlich bis zum 08. August 

an Alfred Melbinger. 

Die Grundpunktezahl beträgt für 1er Herren / 1er Damen/ 4er open 85,00 und im 2er 
Damen/2er Open 70,00 ausgefahrene Punkte. 

Für die Teilnahme ist die Grundpunktezahl 3-mal zu erbringen. 

Für die Reihung der Qualifikationsliste werden die 3 besten von 6 Resultaten in Summe 

herangezogen. 

Bei 3 von 6 Qualifikations Wettkämpfen besteht Startverpflichtung. 

Die ÖM ist eine Pflichtveranstaltung. 

Bei Verhinderung hat eine begründete schriftliche Abmeldung an den HRS und 

Kunstradausschuss zu erfolgen: 

Abmeldung per Mail an Alfred Melbinger alfred.melbinger@aon.at 

 

mailto:alfred.melbinger@aon.at
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2.2. EM-Elite vom 20.  21. Juni in Amorbach GER 
 

Qualifikationen: 1. Frühlings Cup  21. März  Münchwilen SUI 

2. 3. ASVÖ-Cup                      11. April              Hohenems 

3. Landesmeisterschaft 18. April  Höchst 

EM Elite Meldeschluss an UEC 11.Mai 
 

Die Anmeldungen zur Teilnahme an der Ausscheidung schriftlich bis zum 14. März 

an Alfred Melbinger. 

Die Grundpunktezahl beträgt für 1er Herren/ 1er Damen / 4er open 85,00 und im 2er Damen 
/ 2er Open 70,00 ausgefahrene Punkte. 

Für die Teilnahme ist die Grundpunktezahl 2-mal zu erbringen. 

Für die Reihung der Qualifikationsliste werden die 2 besten von 3 Resultaten in Summe 

herangezogen. 

Bei 2 von 3 Qualifikations Wettkämpfen besteht Startverpflichtung. 

Start berechtigt sind nur Elite Sportler (Jahrgang)  

Bei Verhinderung hat eine begründete schriftliche Abmeldung an den HRS und 

Kunstradausschuss zu erfolgen. (Mail Adresse siehe 2.1.) 

 

2.3. UCI World Cup 2026 

1. World Cup 21. Februar   Komarno SVK 

2. World Cup 11. Juli   Vav HUN 

3. World Cup 01. August  Rangendingen GER 

4. World Cup 15. November  Dorlisheim FRA  
 

Die Anmeldung zur Teilnahme am Welt Cup erfolgt schriftlich bis zum 17. Jänner 

an Alfred Melbinger. 

Die Startplätze werden in der Reihenfolge der WM-Qualifikationsliste des Vorjahres (2025) 

vergeben. 

Wenn noch Startplätze frei sind, wird die Rangliste der ÖM-Elite 2025 herangezogen. 

 

2.4 EM-Junioren vom 15.- 16. Mai in Höchst AUT 
 

Qualifikationen 1. 2. ASVÖ Kunstrad Cup 14. März   Altenstadt 

  2. Frühlings Cup 21. März          Münchwilen SUI 

       3. 1. Swiss Cup     29. März          SUI 

4. 3. ASVÖ Cup     11. April          Hohenems 

5. 2. Swiss Cup       12. April          Dürnten SUI 

6. Landesmeisterschaft    18. April          Höchst 

EM J Meldeschluss an die UEC    20.April 
 

Die Anmeldungen zur Teilnahme an der Ausscheidung schriftlich bis zum 07. März 

an Alfred Melbinger. 
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Die Grundpunktezahl beträgt für Junioren(innen) sowie für Schüler(innen) im 1er und 4er 
open 70,00 und im 2er Juniorinnen/ 2er Open 60,00 ausgefahrene Punkte. 

Für die Teilnahme ist die Grundpunktezahl 2-mal zu erbringen. 

Für die Reihung der Qualifikationsliste werden die 3 besten von 6 Resultaten in Summe 

herangezogen. 

Bei 4 von 6 Qualifikations Wettkämpfen besteht Startverpflichtung. Bei Verhinderung hat 

eine begründete schriftliche Abmeldung an den HRS und Kunstradausschuss zu erfolgen. 

(Mail Adresse siehe 2.1.) 

Lt. UCI-Reglement dürfen U13 in der nächsten oder übernächsten Kategorie starten, 

d.h. für U13 -> U15 oder Junioren. 

Falls die/ der Schüler: in der Kategorie U 15 Schüler: in bleibt, müssen die gefahrenen Quali- 

Wettkämpfe mit dem Schülerprogramm bestritten werden. Ein/ein Schüler: in kann aber 

auch im letzten Schüler U15 Jahr zu den Junioren: innen aufsteigen, muss dann aber das 

ganze Jahr in dieser Kategorie bleiben. 

 

2.5. Österreichische Meisterschaften alle Kategorien am 03. Oktober in 

………. 
 

Qualifikationen 1. 2.ASVÖ Cup  14. März Altenstadt 

für alle Schülerklassen 2. Frühlings Cup  22. April Münchwilen SUI 

3. 3. ASVÖ Kunstrad Cup 11. April Hohenems 

4. Landesmeisterschaft 18. April Höchst 

5.4.ASVÖ-Cup  19.Sept. Sulz 
 

Die Grundpunktezahl beträgt im 1er 42, für 2er, 4er und 6er (Kunstrad/Einrad) 35 Punkte. 

Diese Punktezahl wird als Durchschnittswert der 2 besten Ergebnisse ermittelt. Bei der 

Kategorie 1er Schülerinnen und 1 er Schüler wird die Anzahl auf max. 16, 

bei den 4er Schüler offen und Einrad Mannschaften auf 4 Starter: innen begrenzt. 

Für Junioren und Elite Sportler: innen gibt es keine Limits und Ausscheidungen 

 

2.6 LM für Vorarlberg alle Kategorien am 12. April in Höchst 
 

Qualifikationen  1. 1. ASVÖ Kunstrad Cup 28. Februar Sulz (Veranstalter Röthis) 

für alle Schülerklassen 2. 2. ASVÖ Kunstrad Cup 14. März Altenstadt 

   3. Frühlings Cup  22. März Münchwilen SUI 

 

Limits: 1er Schüler(innen) U9  25 Punkte 

  1er Schüler(innen) U11  30 Punkte 

1er Schüler(innen) U13  38 Punkte 

1er Schüler(innen) U15  42 Punkte 

2er/4er/6er Schüler(innen)  35 Punkte 
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Diese Punktezahl wird als Durchschnittswert von den 2 besten Ergebnissen ermittelt. 

Für Junioren und Elite Sportler: innen gibt es keine Limits und Ausscheidungen 
 

3. Allgemeine Punkte zu den Wettbewerben 
 

3.1. 

Sportler: innen, die für die WM, EM-Elite und Jugend EM-Ausscheidung gemeldet sind, 

haben für alle Ausscheidungswettkämpfe Startverpflichtung. Schriftliche Anmeldung siehe 

bei den einzelnen Punkten. Bei Verhinderung hat eine begründete schriftliche Abmeldung an 

den HRS und Kunstradausschuss zu erfolgen. 
 

3.2 

Sagt ein qualifizierter Sportler: in aus verschiedenen Gründen die Teilnahme an WM, EM ab, 

so nimmt der/die nachfolgenden Sportler: in lt. Ausscheidungsliste diesen Startplatz ein. 
 

3.3. 

Allgemeine Regelung für Nominierung von Sportlern für EM und WM. 

Grundsätzlich sind jene Sportler qualifiziert, welche die geforderte Grundpunktezahl in 

entsprechender Anzahl erreicht haben. Wenn mehrere Sportler diesen Mindestwert 

erreicht haben, sind jene Sportler qualifiziert, die die höhere Gesamtpunktezahl aufweisen. 

Für die WM-Ausscheidung gilt folgende Sonderregelung für die Junioren Sportler: innen im 

1er und 2er und 4er: Bei diesen liegt die geforderte Grundpunktezahl 5 Punkte höher, also 

im 1er 90 und im 2er 75 Punkte und im 4 er 90 Punkte (lt. Sitzung vom 12.09.2017) 

Für die Reihung der Qualifikationsliste werden daher 15 Punkte vom Gesamtergebnis 

abgezogen. (je 5 Punkte von den 3 besten Ergebnissen). Hier gilt der Jahrgang und nicht 

die Kategorien Zugehörigkeit. 
 

3.4.Staatsmeistertitel 1er, 2er und 4er 

Bei den Schülern gibt es nur eine U15 Schülerklasse. 

U15, U13, U11 und U 9 werden zusammen gewertet. Ansonsten gelten für die ÖM-Bewerbe 

die Richtlinien der BSO und ÖRV. 
 

3.5. 

Bei Ausscheidungswettkämpfen mit Vorrunde und einem Finale sind für die Ausscheidung 

die Punkte der Vorrunde für die Berechnung maßgebend. 
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4. Kader 
 

4.1.  es werden folgende Kader geführt: 
-Nationalkader: = A Kader: Elite, U 23/ Junioren: innen Kader: U 19, U17 
-Nachwuchskader: = C Kader: Schüler: innen Kader 

 

4.2. Qualifikationen U 11-U15 = C Schüler: innen Kader 

Qualifikationen 1. 1. ASVÖ Kunstrad Cup 28. Februar Sulz (Veranstalter Röthis) 

   2. 2. ASVÖ Kunstrad Cup 14. März Altenstadt 

3. Frühlings Cup  22. März Münchwilen SUI 

        4. 3.ASVÖ Cup   11. April Hohenems 

5. Landesmeisterschaft 18. April Höchst 
 

Schüler: innen, die sich für die LM nicht qualifiziert haben, können außerhalb der 

LM-Wertung, für die C-Kader Qualifikation an den Start gehen. Hierfür hat eine separate 

Meldung mit dem Titel 4. C-Kader Qualifikation, zu erfolgen. Hierüber wird dann eine eigene 

Ergebnisliste geführt. 

 
 

Limits 1er 

U11 U13 U13 U15 U15 U19 U19 U19 U19 Elite 

2017/2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ab 2007 

ab 1. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr  

45 50 55 60 65 85 90 95 100 110 

Schüler U11-U15 Kader U19 -U17 Junioren Kader 
U23/Elite 

Kader 
 

Limits 2er 

U11 U13 U13 U15 U15 U19 U19 U19 U19 Elite 

2017/2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ab 2007 

Ab 1. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr  

30 35 40 45 50 65 70 75 80 90 

Schüler U11-U15 Kader U19-U 17 Junioren Kader 
U23/Elite 

Kader 
 

Limits 4er 

    U15 U19 U19 U19 U19 Elite 

    2012 2011 2010 2009 2008 ab 2007 

    2. Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr  

    70 75 80 85 90 120 

 U19-U17 Junioren Kader 
U23/Elite 

Kader 
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Nur für 4er: 
Um im ersten Junioren Jahr im Kader zu sein, muss man im letzten Schüler Jahr einmal 

70 Punkte ausgefahren haben.  

Wenn der Einstieg bei den Junioren: innen / Elite erfolgt, muss für eine Kadermitgliedschaft 
zuerst das entsprechende Limit einmalig erbracht werden. 

 

Kader Schülerinnen 

Die 3 höchsten Ergebnisse werden für das Limit gemittelt. Alterslimit für den C-Kader 

ist U11. 

Das Limit kann im 1er oder 2er erbracht werden. 

Bei den 2 er Mannschaften gilt jeweils der Jahrgang des/der älteren Sportler: in 

Der C-Kader umfasst maximal 16 Sportler: innen, wobei für die Schüler männlich 3 Plätze, 

fix reserviert sind, unabhängig davon, ob das Limit erreicht wurde oder nicht. 

Die Kadereinteilung erfolgt per 01.08. jeden Jahres und gilt bis zum 31.07. des Folgejahres. 
 

Kader Jugend 

umfasst alle Sportler: innen die das Limit erreicht haben. 

Ausnahme: für 1er Junioren sind 3 Plätze und 

                      für 2er Mannschaften ist je 1 Platz für Offene Klasse und Juniorinnen 

fix reserviert, unabhängig ob das Limit erreicht wurde oder nicht 

Das Limit kann bei allen offiziellen Wettkämpfen vom 01. 01. bis 31.07. im 1er, 2er und 4er 

erbracht werden. 

Die Kadereinteilung erfolgt per 01.08. jeden Jahres und gilt bis zum 31.07. des Folgejahres. 

Sportler: innen, die an der Junioren EM starten, können über Beschluss des 
Kunstradausschusses in den Kader aufgenommen werden. 
 

A-Kader Elite 

umfasst alle Sportler: innen, die das Limit erreicht haben. 

Ausnahme: für 1er Herren sind 3 Plätze und 

                      für 2er Mannschaften ist je 1 Platz für Offene Klasse und Damen 

fix reserviert, unabhängig ob das Limit erreicht wurde oder nicht. 

Für die Ausscheidung gilt die jeweilige Jahresbestleistung. 

Die Kadereinteilung erfolgt per 01.01. und gilt für 1 Jahr. 

 

4.3 Kaderkonzept 
 

• Die Kaderaktivitäten gelten für die Disziplinen 1er Kunstradfahren/ 2er Kunstradfahren/ 4er 
Kunstradfahren in allen Altersstufen ab U11 

• Der Kunstrad- Kader ist ein Entwicklungs- und Leistungskader 

• Die Sportler:innen aller Disziplinen sind auf den „Kaderlisten“ angeführt, diese werden  

jährlich für die  Elite am 1.01.,  für die Junioren:innen und Schüler:innen am 1.08. 

bekanntgegeben und an den LRV/ ÖRV gesendet. 

• Die Sichtung des Kaders erfolgt nach den Ausscheidungskriterien, welche der 
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Kunstradausschuss bewilligt und im Dokument Ridersguide zum 1.1. veröffentlicht  

• Die Aussscheidungskriterien beinhalten die definierten Wettkämpfe und deren zu 

erreichende Punkteanzahl. 

• Die Terminisierung der Kadertrainings erfolgt in der allgemeinen Jahresplanung und 

wird mit dem Wettkampfkalender- Hallenradsport abgestimmt. 

• Die Kadertermine sind im „Jahres Kalender Kunstrad“ terminisiert 

• Die Kadertrainings werden von den Kadertrainer:innen in allen Kadern (Schüler:innen, 

Junior:innen und Elite) aller Disziplinen (1er, 2er und 4er) geleitet. Zur Unterstützung 

werden fallweise Experten (auch aus dem Ausland) hinzugezogen. Es sind auch 

Kaderaktivitäten und Koopertationen mit ausländischen Sportlern möglich 

• Ebenfalls sind die Heimtrainer:innen anwesend. Dadurch ist der gegenseitige 

Wissensaustausch gewährleistet. 

• Das Kadertraining wird nach einem strukturierten Trainingsplan durchgeführt. 

Dieses beinhaltet ein altersangepasstes Koordinationstraining, Kräftigung, spezielles 

Radtraining mit Videoanalysen und mentale Einheiten. 

• Die Kadertrainings finden einmal im Monat( außer in der Wettkampfphase) für einen 

Tag statt und einmal jährlich für zwei Tage. 

• Für die Schüler:innen wird einmal jährlich ein Kaderübernachtungswochenende im 

Olympiazentrum Dornbirn organisiert. 

• Zur Förderung des Teambuildings und anderer sportlichen Grundfähigkeiten wird 

einmal jährlich ein Aktivitätenwochenende eingeplant. 

• Zur Vorbereitung der Europameisterschaften und Weltmeisterschaft werden für die 

teilnehmenden Sportler:innen Wettkampftrainings mit Videoanalysen angeboten. 

• Bei den Kadertrainings werden Teilnahmelisten lt.BSO der Sportler:innen und 

Trainer:innen geführt. 

• Die Dokumente „Qualifikationsrichtlinien- Ridersguide und „Terminkalender Kunstrad“ 

sind an alle Kunstradvereine  kommuniziert. 

• Die Sportler:innen werden finanziell für die Teilnahme an bestimmten Wettkämpfen 

und Trainingslager unterstützt. Die Höhe variiert je nach verfügbaren Finanzmittel. 

 

Voraussetzungen 
 

Voraussetzungen für Sportler:innen 

• Sportler:innen stehen im regelmäßigem Training 

• Motivation der Sportler:innen und Anwesenheit bei den Kadertrainings 

• Teilnahme am Großteil der Kaderaktivitäten, in begründeten Fällen können 

Ausnahmen in Absprache mit dem Kadertrainer:innen gewährt werden 

Voraussetzungen für Kadertrainer:innen: 

• Übungsleiter:innen Ausbildung 

• Bereitschaft zur Ausbildung für A Trainer/ Instruktor 

• Erweiterung der Fachkompetenz 

• Sportartspezifische Weiterbildungen  

• Pädagogische Fähigkeiten 
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• Strafregisterbescheinigung für Kinder und Jugendfürsorge 

• Mitarbeit bei Fragen zum Kunstradreglement  

 

 

4.4. Kaderathlet: innen 2026Kader Cycling Austria 2025.pdf 

 

 

5. Termine Kunstrad 2026 (Stand 22.11.2025) 
 

ÖRV Kufa 

Terminkalender 2026 per 19.11.2025.pdf 
 

6. Allgemeines vom ÖRV (Inhalt vom ÖRV) 
 

a. Startplätze 
Unabhängig von den bei WM- oder EM dem ÖRV zu Verfügung stehenden Startplätzen 
erfolgt die Festlegung der zu entsendender Athlet: innen-Anzahl über den ÖRV-
Sportausschuss auf Vorschlag des Nationaltrainers. Aufsteigende Form wird bei 
gleicher Leistung berücksichtigt. (vgl. auch UCI-Reglement) Bei Annahme des 
Startplatzes unterwirft sich der/die Athlet:in den Vorschriften und Reglements des 
Österreichischen Radsportverbandes. 
 

b. Bekleidungsvorschrift  
Bei WM, EM, JWS, Olympischen Spielen und bei allen anderen vom ÖRV entsendeten 
Wettkämpfen, sowie Trainingslehrgängen) ist das Tragen von Nationalteamtrikot und 
-hose sowie der offiziellen ÖRV-Freizeitbekleidung, wenn vorhanden, verpflichtend 
vorgeschrieben. Sponsoring-Aufschriften dürfen nicht verändert werden. Eigene 
Sponsoring-Aufschriften des Athleten dürfen nur nach Absprache mit dem ÖRV-
Generalsekretariat und nach Maßgabe des geltenden UCI/ÖRV Reglements verwendet 
werden. Alle Sanktionen, die aus einer Nichtbefolgung der Sponsoring Vorgaben 
entstehen, gehen zu Lasten des/der Übertreters/Übertreterin.  
 

c. Medienveranstaltungen 
WM/EM-Kader-Athlet: innen müssen für Medienveranstaltungen bei Übernahme der 
Kosten durch den Radsportverband und rechtzeitiger Information (mind. 1 Woche vor 
dem Termin) zur Verfügung stehen.  
 
 

d. Mediale Verwendung der Leistungen 
Die Leistungen der Athlet: innen bei WM und EM dürfen seitens des 
Radsportverbandes werbemäßig verwendet werden.  
 

e. Betreuer: innen  
Bei ÖRV-Nationalteam-Entsendungen dürfen nur jene Personen im Umfeld des Teams 
tätig sein, welche durch Cycling Austria offiziell in den dafür vorgesehenen Funktionen 
nominiert und akkreditiert wurden.  
 

f. Weisungsbefugnis  
Aller entsendete Athlet: innen haben den Anordnungen des Team-Managers oder 
sportlichen Leiters Folge zu leisten. Zuwiderhandeln gegen für die Entsendung 
maßgeblichen Bestimmungen oder Anordnungen kann eine Kostenbeteiligung, eine 

https://cyclingaustria.at/images/Downloadcenter/Allgemein/Kader%20Cycling%20Austria%202025.pdf
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Rückforderung der Reise- und Aufenthaltskosten und/oder disziplinäre Konsequenzen 
zur Folge haben. 
 

g. Sonstiges  
Entscheidungen über eventuelle Änderungen hinsichtlich vorliegender Richtlinien bzw. 
die endgültige Zusammensetzung der jeweiligen Entsendung behält sich der ÖRV-
Sportausschuss vor. 

 

 
 
 
 
 


